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[1653 März 11 . ] "Zinstags"  A
NOTIZEN [VOM VERMITTLER IM BAUERNKRIEG, BEAT II . ZURLAUBEN, UEBER

DIE VERMITTLUNGSBEMUEHUNGEN DER IV KATH. ORTE - V AUSG.
LU - IN LUZERN]

"S . Michelsambt [ : ]

- sagend vor· disem nit brucht das der· fahl und Erbsehatz , auch ehrsehatz ze-

mal miteinanderen gefordert werde . Und wan das Verlassen guot 10000 gl . wäre

und 6000 gl . daruff schuldig , müesse man doch von der gantzen Summa den ehr-

sahatz geben.

- Jtem das von Ruwkhauffen der ehrsehatz genomen werde.

- Jedoch lassendt sy authentische brieff und sigel gelten , sagend solle vor

altem 10 ss ehrsehatz syn.

- Betrifft das obige alles das Stifft [Bero - JMünster.

- Jtem den fahl Zins 100 gl . der Oberkheit [Schultheiss und Rat von Luzern ] .

- Vermeinendt sye ein Nüwer uffsaz erst vor 14 Jaren gemacht.

- Die wehrschwyn sye abkhaufft umb 1 gtgl . , so heüsche man Jnen 7 Seuwem.

- Woltend die wehr zur· khirchen zetragen nit bezwungen noch darumben zestraf-

fen syn.

- Begärendt das Reysgeldt zuo Jren handen.

- Gmeindt Pfeffigkhon [=Pfeffikon ] heüsehend Jre alte brieff und sigel so dem

H. Probst und Capitel [ von Beromünster - das Stift war Geriehtsherr in Pfef-

fikon - ] zuo ghalten geben , und begärend das minderen costens wegen zu 4

Jaren umb der Zwing besezt werde.

- Ambst Emter selbs besezen an der gmeind und nit an etlichen geschwomen.

- Jm überigen begärend was andere [ iuzemische ] Aembter.

- Nüwdorder [=Neudorf ] heüschendt ein schwartz büechli , darinn Jre bruch und

rechtsamen begriffen , hinder H. Probst und Capitel [von Beromünster - das

Stift war auch Gerichtsherr in Neudorf - ] .

- Jtem holtzhauw zuo erbuwung der hüseren : oder nachlass der 200 gl . so sy umb

erlaubtnuss zuo buwen heüschendt.

- Herr Probst zuo [Bero - JMünster [ Wilhelm Meyer]  habe 30 gl . einem uff-

erleit wegen das er schlechts Korn gelifert.

- Wegen der Ehrlosen [=Erlosenwäld in Ermensee , den das Stift Beromünster als

sein Eigentum betrachtete ] pitendt sy das Herr Probst vermögen werdendt zuo
2

Baden [an der gemeineidg . Tagsatzung vom 18 . März 1653 ] andtwort zu geben " .



1 ) s . EA VI 1 , 149 (Nr . 90 ) . Die Tagsatzungsgesandten von Stadt und Amt Zug
werden hier nicht genannt.
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